
Gemeinde Neverin 
Der Bürgermeister 
 
 
Bebauungsplan Nr. 11 „Altersgerechtes Wohnen“ 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin hat in öffentlicher Sitzung am 09.11.2022 die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 11 „Altersgerechtes Wohnen“ beschlossen. 
 
Das Plangebiet ergibt sich aus dem nachfolgenden Übersichtsplan und umfasst die Flurstücke 129/12 
(teilweise), 129/29, 129/30 (teilweise) und 129/31 (teilweise) der Flur 3 in der Gemarkung Neverin: 
 

 
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:  
 

- im Norden: durch Ackerflächen  
- im Osten: durch Ackerflächen  
- im Süden: durch die „Dorfstraße“ (Kreisstraße MSE 72) 
- im Westen: durch die Wohnblöcke der Dorfstraße 1 bis 3 und 41a bis 41c.  

 
Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von Baurecht für altersgerechtes Wohnen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13b i. V. m. § 13a 
BauGB. Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem 
Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
abgesehen; § 4 c ist nicht anwendbar. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.  
 
Der Beschluss ist hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Neverin, 14.11.2022 
 
gez. Klose 
Bürgermeister 


